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Zahme Linke
Die Fraktion der Linken im Düsseldor-

fer Landtag will der rot-grünen Min-
derheitsregierung unter Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD) das Weiterre-
gieren ermöglichen. Bei diesem Kurs gebe
es eine „hohe Übereinstimmung mit un-
serer Parteiführung in Nordrhein-Westfa-
len und Berlin“, sagte Fraktionschef Wolf-
gang Zimmermann. So seien die Linken

trotz ihrer weitergehenden
Forderungen bereit, den ge-
planten Stopp der Studien-
gebühren zum Winterse-
mester im Parlament passie-
ren zu lassen: „An uns wird
die Abschaffung der Stu -
diengebühren nicht schei-
tern“, sagte Zimmermann.
Auch für den nächsten Etat
signalisierte er Kompromiss-
bereitschaft: „Wenn der

Haushalt 2011 keinen  Sozialabbau und
keinen Stellenabbau vorsieht, kann ich
mir durchaus vorstellen, dass wir ihn
nicht ablehnen“, so Zimmermann. Vor -
aussetzung sei die detaillierte Prüfung des
Etatentwurfs, der in diesem Monat im
Parlament eingebracht werden soll. Bei
Studiengebühren und Haushalt ist Regie-
rungschefin Kraft auf Enthaltungen der
Linken angewiesen.
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Studenten der Ruhr-Universität Bochum 

Isabell Götz, 53, Spre-
cherin des Deutschen
Familiengerichtstages,
über das jüngste Karls-
ruher Urteil zu Unter-
haltsansprüchen ge-
schiedener Eheleute

SPIEGEL: Der Gesetzgeber hat vor drei
Jahren das Unterhaltsrecht für Ge-
schiedene grundlegend reformiert.
Dreht das Verfassungsgericht diese Re-
form nun zurück?
Götz: Nein. Das jüngste Urteil betrifft
eine bestimmte Methode zur Berech-
nung des nachehelichen Unterhalts,
die der Bundesgerichtshof kurz nach
Inkrafttreten des neuen Rechts ent -
wickelt hat. Das war im Gesetz so gar
nicht vorgesehen, und das hat das Ver-
fassungsgericht jetzt mit deutlichen
Worten gerügt.
SPIEGEL: Geht es nur um ein Detail?

Götz: Ja, aber um ein sehr wichtiges.
Es geht um die Frage, was passiert,
wenn ein unterhaltspflichtiger Ehegat-
te – meist ist das ja der Mann – nach
einiger Zeit wieder heiratet. Der Bun-
desgerichtshof sagte, man müsse den
Unterhaltsbedarf ermitteln, in dem
man alle drei Einkommen – also nicht
nur das des Mannes und der Ex-Frau,
sondern auch das der neuen Frau – zu-
sammenzählt und durch drei teilt. Die-
se sogenannte Dreiteilungsmethode
bedeutet, dass sich mit dem Moment
der Wiederheirat der Unterhaltsbedarf
der Ex-Frau reduziert.
SPIEGEL: Und das war so nicht geplant?
Götz: Ganz und gar nicht. Zwar
zwingt das Gesetz generell denjeni-
gen, der Unterhalt möchte, früher
wieder eine Arbeit aufzunehmen.
 Außerdem können die Zahlungen
nun auch leichter als bisher zeitlich
befristet oder gekürzt werden. Der

Unterhaltsbedarf sollte sich aber ge -
rade nicht dadurch ändern, dass der
Zahlungspflichtige wieder heiratet.
Der Bundesgerichtshof ist hier über
das gesetzgeberische Ziel hinausge-
schossen und hat die geschiedenen
Frauen klar benachteiligt. Das haben
die Karlsruher Richter jetzt für ver -
fassungswidrig erklärt.
SPIEGEL: Bekommen alle Betroffenen
jetzt mehr Geld vom Ex?
Götz: Nur, wenn genug da ist, also vor
allem bei höheren Einkommen. Wenn
das Geld aber nicht für alle Unterhalts-
berechtigten reicht, also bei niedrigen
und mittleren Einkommen, vor allem
wenn noch Kinder da sind, wird un-
term Strich nicht oder nur wenig mehr
herauskommen.
SPIEGEL: Muss nun auch für die Vergan-
genheit nachgezahlt werden?
Götz: Nein. Für die Zukunft können
 bereits bestehende Urteile aber ge -
ändert werden. Allerdings nur, wenn
sich der Unterhalt durch den Wechsel
der Berechnungsmethode wesentlich
erhöht. 
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„Über das Ziel hinausgeschossen“


